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AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.

SV bei Azubis

Ausbildung startet, 
Sozialversicherung 
läuft
Beginnen junge Menschen  
ihre Ausbildung, fallen sie zum 
ersten Mal unter die Sozialver-
sicherungspflicht. Da hilft es, 
wenn Arbeitgeber die wichtigs- 
ten SV-Regelungen für Auszu-
bildende kennen. 

Die Grundlagen
Auszubildende sind unabhängig von der Höhe 
ihrer Vergütung immer sozialversicherungs- 
pflichtig. Die Minijobgrenze von 603 Euro 
(2026) und die Regelungen zum Midijob gel-
ten für Azubis nicht. Die SV-Beiträge berech-
nen sich aus der Ausbildungsvergütung und 
werden grundsätzlich jeweils zur Hälfte vom 

Arbeitgeber und von der oder dem Auszubil-
denden getragen. Der Beitragszuschlag zur 
Pflegeversicherung wird für kinderlose Azubis 
ab 23 Jahren fällig.

Meldungen bei Azubis
Über das Entgeltabrechnungsprogramm 
melden Arbeitgeber neue Auszubildende zu 
Beginn der Beschäftigung unter Angabe ihrer 
Sozialversicherungsnummer bei der zustän-
digen Krankenkasse an. Dafür nutzen sie den 
Abgabegrund „10“ und den Personengrup-
penschlüssel (PGR) „102“. Dieser PGR gilt für 
alle Meldungen bis zum tatsächlichen Ende 
der Ausbildung. Er dient dafür, dass Ausbil-
dungszeiten bei der Rentenberechnung später 
höher bewertet werden. Bleiben Azubis nach 
Ende der Ausbildung im Unternehmen, erfolgt 
eine Abmeldung mit dem Grund „33“ und eine 
Anmeldung mit dem Grund „13“.

Arbeitgeber aus Branchen mit Sofortmel-
depflicht übermitteln zu Beginn der Ausbil-
dung zusätzlich eine Sofortmeldung an die 
Datenstelle der Rentenversicherung. Dafür 
nutzen sie den Abgabegrund „20“. 

Entgeltfortzahlung
Werden Azubis arbeitsunfähig krank, zahlt 
der Arbeitgeber die Vergütung bis zu sechs 
Wochen weiter. Im Gegensatz zu anderen 
Beschäftigten leistet der Arbeitgeber die Ent-
geltfortzahlung (EFZ) auch, wenn Azubis ihr 
krankes Kind betreuen müssen. Tarifverträge 
können längere Anspruchszeiträume vorsehen.

Umlagen 
Nimmt ein Betrieb am Umlageverfahren U1 
teil, erhält er die erstattungsfähigen Aufwen-
dungen für die EFZ zurück. Zur Berechnung 
der Umlagen für die Ausgleichsverfahren bei 
Krankheit (U1) und Mutterschaft (U2) wird die 
Ausbildungsvergütung ohne Einmalzahlungen 
herangezogen. Allerdings werden Auszubil-
dende bei der Feststellung der Beschäftigten-
zahl für die Teilnahme am U1-Verfahren nicht 
berücksichtigt.

Quelle: Bundesinstitut 
für Berufsbildung, 2025.

DAT E N  U N D 
FA K T E N

Ausbildung in 
Deutschland

Ausbildungsver-
träge wurden 2025 
neu abgeschlossen.  

475.950

weniger als im 
Jahr davor.

12.000
Das sind rund

Die Gesundheitskasse.
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Die grundsätzliche Idee
Überstundenvergütungen zählen zum laufen-
den sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
entgelt. Der Grund: Überstunden sind stets 
zeitbezogen. Sie sind grundsätzlich dem 
Lohnabrechnungszeitraum zuzuordnen, in 
dem die Beschäftigten sie erarbeitet haben. 
Werden die Überstundenvergütungen zu 

einem späteren Zeitpunkt nachgezahlt, sind 
sie daher auf jene Abrechnungszeiträume 
aufzuteilen, auf die sie entfallen. Dadurch 
wird eine Neuberechnung der Beiträge für die 
einzelnen Perioden notwendig.

Vereinfachtes Verfahren 
Fallen regelmäßig Überstunden an, die erst 
zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt 
werden, gibt es vereinfachte Möglichkeiten: 
Arbeitgeber berechnen die Beiträge vom lau-
fenden Entgelt und berücksichtigen die Über-
stunden dann im Folgemonat. Anstatt die 
Entgeltabrechnung des Erarbeitungsmonats 
zu berichtigen, erfolgen die Verbeitragung 
und die Versteuerung im Auszahlungsmo-
nat. Überstunden können auch über mehrere 
Monate gesammelt werden. Der Arbeitgeber 
kann sie dann wie eine Einmalzahlung behan-
deln. Er berücksichtigt die anteilige Beitrags-
bemessungsgrenze des Nachzahlungszeit-
raums. Die Auszahlung muss spätestens bis 
zum 31. März des Folgejahres erfolgen.

Umlagebeträge ermitteln 
Werden Überstunden auf einmal abgegolten 
(Einmalzahlung), gelten sie dennoch als lau-
fendes Arbeitsentgelt. Die Überstundenver-
gütung fließt daher auch bei Anwendung der 
Vereinfachungsregelung in die Berechnung 
der Umlagen U1 und U2 mit ein.

Gut dokumentieren 
Eine detaillierte Dokumentation der geleis-
teten Überstunden ist wichtig. Nur so können 
Arbeitgeber bei Betriebsprüfungen nachvoll-
ziehbar belegen, wie das Entgelt und die dar-
aus berechneten Beiträge ermittelt wurden.

 So unterstützt 
die AOK

Weitere Informationen zur Ermittlung von SV-
Beiträgen im AOK-Fachportal für Arbeitgeber: 
→ aok.de/fk/sozialversicherung/beitraege-

zur-sozialversicherung

Mehrarbeit und SV

Überstunden  
einfach abrechnen
In vielen Betrieben gehört Mehrarbeit 
zum Alltag. Wie Überstunden sich auf 
die SV-Beiträge auswirken und welche 
Vereinfachungsregeln Arbeitgebern die 
Entgeltabrechnung erleichtern.

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/
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Kurzfristige Beschäftigung

Höhere Zeitgrenzen in 
der Landwirtschaft

Seit 1. Januar 2026 gelten für 
kurzfristig Beschäftigte in der 
Landwirtschaft andere Zeitgren-
zen. Sie wurden auf 90 Arbeitstage 
oder 15 Wochen im Kalenderjahr 
erhöht. Werden mehrere Beschäfti-
gungszeiten zusammengerechnet, 
gelten 105 Kalendertage anstelle 
des 15-Wochen-Zeitraums. 

Was weiterhin gilt: Die 
Beschäftigung muss nach ihrer 
Eigenart oder im Voraus vertrag-
lich begrenzt sein und sie darf 
nicht berufsmäßig ausgeübt wer-
den. In allen anderen Branchen 
bleibt es bei den Zeitgrenzen von 
70 Arbeitstagen oder 3 Monaten 

Sie fragen, 
Experten 
antworten

ÜBERGANGSBEREICH 
BEI BEFRISTETER 
ENTGELTÄNDERUNG

Ein Mitarbeiter reduziert 
befristet für sechs Monate 
seine Stundenzahl. Dadurch 
liegt sein Verdienst in dieser 
Zeit im Übergangsbereich. 
In der durchschnittlichen 
Jahresprognose wird er die 
Grenze von 2.000 Euro jedoch 
überschreiten. Wende ich 
trotzdem die Midijobregeln 
an?

Bei jeder dauerhaften Ver-
änderung des regelmäßi-
gen Arbeitsentgelts prüfen 
Arbeitgeber im Rahmen einer 
Prognose, ob maßgebende 
Entgeltgrenzen über- oder 
unterschritten werden. 
Ist die Entgeltminderung nur 
von kurzer Dauer, kann nicht 
auf starre Zeitgrenzen zurück-
gegriffen werden. In der Praxis 
ist sie jedoch anzunehmen, 
wenn die vorübergehende  
Minderung des Arbeitsentgelts 
höchstens drei Monate dauert. 
Wenden Sie daher in Ihrem 
Fall für die sechs Monate der 
befristeten Arbeitszeitän-
derung die Regelungen des 
Übergangsbereichs an. Nach 
Ablauf dieser Zeit nehmen Sie 
eine erneute Beurteilung vor.

Sie fragen, unsere Expertinnen 
und Experten antworten inner-
halb von 24 Stunden.

→ aok.de/fk/expertenforum

beziehungsweise 90 Kalendertagen 
im Kalenderjahr. 

Mischbetriebe, die in der Land-
wirtschaft und in einem anderen 
Wirtschaftszweig tätig sind, gelten 
als landwirtschaftlich, wenn die 
Mehrheit der Beschäftigten im land-
wirtschaftlichen Teil arbeitet.

Zur Bestimmung der landwirt-
schaftlichen Betriebe sind die Krite-
rien des Statistischen Bundesamtes 
maßgeblich: destatis.de > 
Suchwort: Klassifizierung 
landwirtschaftlicher Betriebe.

Keine eAU-Abfrage bei Krankengeld
Die Abfrage einer eAU durch den Arbeitgeber ist nur für den Zeitraum 
einer Entgeltfortzahlung sinnvoll. Schließt sich eine Krankengeldzahlung 
an, kann der Arbeitgeber von einer Fortsetzung der Arbeitsunfähigkeit 
ausgehen. Seit 1. Januar 2026 erhalten Arbeitgeber automatisch eine 
Mitteilung der Krankenkasse über das Ende der Krankengeldzahlung. 
Eine vorherige Anfrage durch den Arbeitgeber ist nicht mehr notwendig. 

Höhere Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale
2026 liegen die Werte für die jährliche Übungsleiterpauschale bei 3.300 Euro 
und für die Ehrenamtspauschale bei 960 Euro. Beide Beträge sind steuer- 
und beitragsfrei. Arbeitgeber können die Freibeträge entweder monatlich 
anteilig oder auf einmal anwenden. In Kombination mit einem Minijob kann 
nur eine der beiden Pauschalen genutzt werden. Der zeitliche Umfang der 
ehrenamtlichen Tätigkeit darf ein Drittel einer vollen Erwerbstätigkeit nicht 
übersteigen.

K U R Z M E L D U N G E N

https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/
https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/ServicesucheBuehne_Formular.html?nn=2110&resourceId=2416&input_=2110&pageLocale=de&templateQueryString=Klassifizierung+landwirtschaftlicher+Betriebe&submit.x=0&submit.y=0
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Abgabegrund „58“ 

So funktioniert die 
GKV-Monatsmeldung
Bei Mehrfachbeschäftigten kann 
eine Überzahlung von SV-Bei
trägen vorkommen, da Arbeitgeber 
die Gesamtverdienste nicht ken- 
nen. Das prüft die Kranken kasse 
nach Jahresende und fordert 
Arbeitgeber zur Erstellung einer 
GKV-Monatsmeldung auf. 

Bei Mehrfachbeschäftigten kennen Arbeitge-
ber oft nicht die genaue Höhe des Verdienstes 
beim anderen Arbeitgeber. Da jeder die Bei-
träge aus dem bei ihm erzielten Entgelt bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze berechnet, 
kann es zu einer Überzahlung kommen.

Wenn alle Entgeltmeldungen für das 
abgelaufene Kalenderjahr vorliegen, prüft 
die Einzugsstelle bei Mehrfachbeschäftigten, 

ob möglicherweise zu Unrecht Beiträge 
gezahlt worden sind. Sie fordert dann von 
allen Arbeitgebern rückwirkend eine Monats-
meldung für Monate mit möglicher Über-
schreitung an. Dann wird die Beitragsbemes-
sungsgrenze zwischen den Arbeitgebern im 
Verhältnis der jeweils erzielten Entgelte auf-
geteilt. Nach der Prüfung sendet die Kranken-
kasse eine elektronische Rückmeldung mit 
dem korrekten (also dem anteilig reduzier-
ten) Entgelt an die Arbeitgeber. Diese können 
dann im nächsten Abrechnungsmonat die 
notwendigen Beitragskorrekturen vornehmen. 

Die GKV-Monatsmeldungen müssen mit 
der ersten Entgeltabrechnung nach Aufforde-
rung der Einzugsstelle, spätestens innerhalb 
von sechs Wochen, übermittelt werden. In der 
Monatsmeldung sind das laufende und das 
einmalig gezahlte Arbeitsentgelt getrennt 
anzuführen. Die Beträge sind ungerundet mit 
zwei Nachkommastellen anzugeben.

 So unterstützt 
die AOK

Weitere Informationen zu Mehrfachbeschäfti-
gung im AOK-Fachportal für Arbeitgeber: 
→ aok.de/fk/mehrfachbeschaeftigung

Weitere Inhalte 
Neben dem laufen-
den und einmaligen 
Arbeitsentgelt ent-
hält die Monats-
meldung auch die 
Betriebsnummer und 
die Versicherungs-
nummer der oder 
des Beschäftigten.

A K T U E L L

Online-Trainings der AOK
Zeitlich flexibel, ortsunabhängig und interaktiv 
weiterbilden: Die kostenfreien Online-Trainings 
der AOK können Mitarbeitende wie Führungskräfte 
einfach in den Arbeitsalltag einbauen. Die The-
menpalette umfasst die Grundlagen der Sozial-
versicherung, die Beschäftigung von Studierenden, 
das Krankenkassenwahlrecht, den Übergangsbe-
reich, die betriebliche Altersversorgung sowie das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

→ aok.de/fk/online-trainings

Online-Seminare der AOK
Expertinnen und Experten informieren zu ak- 
tuellen Fragen aus Sozialversicherung und 
Betrieblicher Gesundheitsförderung: Nutzen 
Sie unsere attraktiven Online-Seminare für 
Arbeitgeber – eine innovative Möglichkeit für 
die berufliche Weiterbildung. Im Mai stehen die 
Seminare „Praxistipps für die Entgeltabrech-
nung“ sowie „Reinigen, liefern & Co: Basisarbeit 
wertschätzen“ auf dem Programm.

→ aok.de/fk/online-seminare

Die Frist für die 
Monatsmeldung 
endet sechs 
Wochen nach 
Aufforderung.

6

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs/mehrfachbeschaeftigungen-bei-minijobs/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/online-trainings/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/seminarsuche/



